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1. Umfang und Giiltigkeit

Dieser kantonale Waldrichtplan entspricht den gesetzlichen Vorschriften beziiglich einer
regionalen Waldplanung gemdss den Artikeln 46 bis 52 des WSG. Er wird die aktuellen regi-
onalen Waldpline ersetzen. Regionale Waldpline werden in Zukunft nur noch fiir Spezial-
fille wie beispielsweise die interkantonale forstliche Zusammenarbeit erarbeitet. Der kan-
tonale Waldrichtplan besteht aus den Dokumenten «Strategie Freiburger Wald 2025» und
«Massnahmenblitter». Die Dokumentation wird durch einen erlduternder Bericht erginzt,
in welchem die Etappen der Erarbeitung dieser Richtplanung und die Zwischenresultate der
Gruppenarbeiten und der Vernehmlassungen erklirt werden.

Die Waldrichtplanung wird behérdenverbindlich, sobald sie durch den Staatsrat
genehmigt ist. Das heisst fur die kantonalen Behorden, dass sie eine Entschei-
dungsgrundlage fur folgende Bereiche bildet:

> Forstpolitik:
Waldbauliche Strategie, Holznutzung, Priorisierung der finanziellen Mittel

> Forstpolizei (Walderhaltung): Entscheide (iber Gesuche bezlglich
Infrastrukturen, nachteilige Nutzungen und Veranstaltungen im Wald

Die Waldrichtplanung ist auch fir Gemeindebehdérden verbindlich, insbesondere
im Rahmen ihrer Kompetenzen betreffend forstpolitische und forstpolizeiliche
Entscheide.

Offentliche Waldbesitzer werden die Umsetzung hauptséchlich mit Hilfe von kon-
kreten Projekten und Betriebsplanen realisieren. Letztere werden die Zielsetzungen
und Massnahmen der Waldrichtplanung Gbernehmen und deren Umsetzung auf
Betriebsebene formulieren.

Far Privatwaldeigentiimer ist die Waldrichtplanung im Rahmen ihrer Waldbewirt-
schaftung nicht bindend. Sie wird es jedoch, sobald der Eigentiimer Subventionen
oder andere 6ffentliche Finanzhilfen fiir seinen Wald erhélt.

Die Giiltigkeit der kantonalen Waldrichtplanung betragt maximal 25 Jahre, es ist
jedoch vorgesehen, sie alle 10 Jahre zu revidieren, das ndchste Mal im Jahre 2025.



2. Wichtigste Herausforderungen fur die
forstliche Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit im weiteren Sinn ist seit den ersten Forstgesetzen in der Mitte des

19. Jahrhunderts die Basis der Schweizer Forstwirtschaft. Urspriinglich waren mit der
Nachhaltigkeit in erster Linie die Holzproduktion und der Schutz vor Naturgefahren
gemeint, spiter wurde der Begriff auch auf die anderen Waldfunktionen ausgeweitet. Im
Hinblick auf die langfristige Sicherung dieser Nachhaltigkeit wurden als Startpunkt fiir die
Freiburger Waldplanung viele mogliche Herausforderungen formuliert. Sie sind im Kapitel
3 des erklirenden Berichtes aufgefiihrt.

Wahrend der Erarbeitung der vorliegenden Dokumente haben sich fir die nachsten
10 Jahre insbesondere folgende vier Herausforderungen als wichtig erwiesen:

> Funktionsfihigkeit der Wertschopfungskette Wald-Holz: Der Wert des Nutz-
holzes sinkt, was das Einkommen der Waldbesitzer schmalert, welche dadurch
unter Umstanden den Waldunterhalt nicht sicherstellen kénnen.

> Zunehmender Gesellschaftsdruck auf den Wald: Die Anspriiche der Gesell-
schaft auf den Wald wachsen unvermindert weiter, einerseits fir Erholung und
Freizeit, andererseits aber auch im Bereich von Natur- und Landschaftsschutz.

> Klimatische und phytosanitdre Entwicklung: Die Klimaveranderungen gesche-
hen in einem raschen Tempo, aber der Wald kann sich nur langsam anpas-
sen, was das Risiko von Waldschaden laufend erhéht. Auch neue Krankheiten
(Eschenwelke...), Parasiten (asiatischer Laubholzbockkéfer) und invasive Pflanzen
gefahrden das Gleichgewicht des Okosystems Wald.

> Druck auf die Bodennutzung: Die Bevdlkerungszunahme und der wachsende
Bedarf an Bauzonen sowie der zunehmende Schutz des Agrarlandes flhren zu
einem nie dagewesenen Druck auf die Waldflache.



3. Mitwirkungsverfahren

Diese Planung ist das Resultat eines breit angelegten Mitwirkungsverfahrens, bei dem die
wichtigsten am Wald interessierten Akteure des Kantons einbezogen wurden. Der Interes-
senaustausch betraf sowohl die Eindriicke als auch den aktuellen Zustand und die Erwar-
tung der Teilnehmer.

Ein spezielles Augenmerk wurde auf die Konsensfindung bezliglich der zu errei-
chenden Ziele (siehe Kap. 4) und der dazu notwendigen Mittel fiir die Zielerreichung
(siehe Massnahmenbl&tter) gelegt. Zusammengefasst bestand das Mitwirkungsver-
fahren aus den folgenden Etappen:

> Pressekonferenz (Januar 2014)
- Anklindigung des Fragebogens und offizieller Start des Planungsprozesses

> Internet-Fragebogen (Februar 2014)
- Vorstellungen Uber den Wald und dessen Bewirtschaftung bei der Bevélkerung
- Erwartungen bezliglich der Waldfunktionen

> Informationsveranstaltung (Marz 2014)
- Information Uber die wichtigsten Herausforderungen des Freiburger Waldes
- Erste Priorisierung der Herausforderungen und der Waldfunktionen

> Thematische Arbeitsgruppen (April 2014)
- Zu erreichende Ziele, aufgegliedert nach den Waldfunktionen
- Erste Massnahmenvorschlage

> Regionale Arbeitsgruppen (Mai — Juni 2014)
- Konsenssuche und Hervorheben der Synergien zwischen den verschiedenen Zielen
- Suche nach Massnahmen fir die gemeinsam formulierten Ziele

In der Folge wurden die vorliegenden Dokumente durch die Pilotgruppe erarbeitet
und anschliessend einer breiten Vernehmlassung unterzogen:

> Interne Vernehmlassung im WaldA (Februar 2015)
- Diskussionen bezuglich der Zielsetzungen und der Waldfunktionenkarten
- Verfeinerung der vorgeschlagenen Massnahmen

> Vernehmlassung bei den kantonalen Amtern, dem Gemeinde- und dem
freiburgischen Waldeigentiimerverband (April - Mai 2015)
- Priorisierung der Massnahmen
- Vertiefung der Finanzierungsaspekte

> Offizielle 6ffentliche Vernehmlassung (3 Monate, in Bearbeitung)
- Validierung der Ziele und der Massnahmen
- Verfeinerung des Inhalts und der Form



4. Generelle Grundsatze, strategische und
operative Ziele

Grundsatz A

Die Waldflache bleibt in ihrer Flache und in ihrer

Verteilung erhalten

Dieser Grundsatz ist zwar in der eidgendssischen und der kantonalen
Gesetzgebung geregelt, dennoch ist es wichtig, ihn auch in der kantonalen
Strategie festzuhalten.

Strategisches Ziel 1

Operationelles Ziel 1.1

Die Waldflache muss erhalten und gegeniiber den anderen Bodennut-
zungen, vor allem dem Siedlungsdruck, verteidigt werden.

Im Flachland steht der Wald namentlich aufgrund des Bevélkerungswachstums

und der dadurch benétigten Vergrésserung der Siedlungsflache unter einem hohen
Druck. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der gesetzliche Schutz des Waldes dessen
Erhaltung gewéhrleistet hat.

In den Voralpen hingegen hat er eher Tendenz, sich auszubreiten, vor allem
auf unfruchtbaren, nassen, trockenen, steilen oder felsigen Oberflachen. Diese
Entwicklung ist nicht erwlinscht, wenn sie auf Kosten der landwirtschaftlichen
Nutzflachen geht.

Die Werkzeuge fiur die Verwaltung der Waldflache sind operationell.



Grundsatz B

Die Waldbewirtschaftung beriicksichtigt die Grund-

satze der Nachhaltigkeit und der Multifunktionalitat

Der Wald wird so bewirtschaftet, dass die wichtigsten Waldfunktionen (Schutz,
Produktion, Biodiversitat und soziale Funktion) dauerhaft nebeneinander erhalten
bleiben. Die Multifunktionalitét bleibt das oberste Prinzip.

Strategisches Ziel 2

Operationelles Ziel 2.1

Operationelles Ziel 2.2

Operationelles Ziel 2.3

Operationelles Ziel 2.4

Die Koexistenz der verschiedenen Waldfunktionen ist sichergestelit.

Die wichtigsten Waldfunktionen sind die Holzproduktion, der Schutz gegen Natur-
gefahren, die Biodiversitat und die Erholung. Wenn nétig werden diese Funktionen
priorisiert. In diesem Fall missen sie nach dem 6ffentlichen Interesse gewichtet
werden.

Die aktuelle Bedeutung der wichtigsten Waldfunktionen und ihre erwiinschte
Entwicklung sind bekannt.

Die Schutzwirkung der Walder ist sichergestellt. Der Schutz gegen gravitative
Naturgefahren bezieht sich auf einen integralen Ansatz.

Die Erholungsfunktion des Waldes ist anerkannt. Bei Interessenkonflikten mit
anderen Funktionen sind die Prioritaten geregelt.

Die Betriebspléne der 6ffentlichen Walder entsprechen den in der kantonalen
Waldplanung festgelegten Grundsétzen und prioritdren Waldfunktionen.

Strategisches Ziel 3

Operationelles Ziel 3.1

Mit der Waldbewirtschaftung wird die Nachhaltigkeit der Waldfunk-
tionen sichergestellt.

Der Begriff Nachhaltigkeit wird im Forstwesen seit 100 Jahren verwendet.
Ursprunglich war damit nur die Versorgung mit Holz gemeint. Heute umfasst der
Begriff auch die langfristige Sicherstellung der anderen Waldfunktionen.

Die wichtigsten Indikatoren fir die Nachhaltigkeit der forstlichen Bewirtschaftung
werden erfasst

Strategisches Ziel 4

Operationelles Ziel 4.1

Operationelles Ziel 4.2

Das Gleichgewicht Wald - Wild ist nachhaltig.

Das Amt fiir Wald, Wild und Fischerei hat die Aufgabe, fir ein nachhaltiges Gleich-
gewicht zwischen den einheimischen Tierarten, insbesondere den Schalentieren
(Reh, Gamse, Hirsch), und dem Wald zu sorgen, damit sich dieser auf natirliche Art
mit standortsgerechten Baumarten verjingen kann.

Die Habitate fiir die waldbewohnenden Tiere sind von hoher Qualitat.

Die Naturverjiingung von standortsgerechten Baumarten ist auf mindestens 90%
der Waldflache mdglich.



Grundsatz C

Die Rahmenbedingungen flur eine leistungsfahige

Forstwirtschaft sind vorhanden

Zu den Rahmenbedingungen fur die Forstwirtschaft gehdren vor allem Struktur und
Organisation der forstlichen Unternehmen, Regeln fir die Umsetzung der Forstge-
setzgebung und Unterstltzungsmassnahmen.

Strategisches Ziel 5

Operationelles Ziel 5.1

Die Finanzierung der Waldfunktionen von 6ffentlichem Interesse ist
sichergestelit.

In der Vergangenheit konnten die Waldfunktionen mit dem Holzerlds finanziert
werden. Das ist heute oftmals nicht mehr méglich und es missen andere Finanzie-
rungsquellen gefunden werden. Die Finanzierung der Waldfunktionen von &ffentli-
chem Interesse soll konsolidiert, wenn ndtig sogar ergdnzt werden. Dazu sind auch
neue Ansétze zu prifen, um die Finanzierung durch die Offentlichkeit zu ergénzen,
beispielsweise durch Sponsorenbeitrage, Stiftungen oder private Beitrage.

Die Kosten der verschiedenen Waldfunktionen sind bekannt und wenn méglich gedeckt.

Strategisches Ziel 6

Operationelles Ziel 6.1
Operationelles Ziel 6.2

Operationelles Ziel 6.3

Das Potenzial der nachhaltigen Holzproduktion wird verwertet.

Unter dem Begriff des Potenzials der nachhaltigen Holzproduktion versteht man
denjenigen Anteil des Holzzuwachses, der genutzt wird, um langfristig die Multifunk-
tionalitat sicherzustellen. Es ist wichtig, einen Teil des Waldes seinen ganzen nattir-
lichen Wachstumszyklus durchleben zu lassen, um die Biodiversitat zu verbessern.
Grundsatzlich ist jene Holzmenge zu nutzen fir welche eine Nachfrage besteht.

Die Ernte und die anschliessende Verarbeitung des Holzes sind von einem gewissen
offentlichen Interesse. Dies vor allem aus 6kologischen (lokal produzierter nachhaltiger
Rohstoff) sowie 6konomischen und strategischen Griinden (Erhalt bzw. Verbesserung
des Berufswissens bei der Bewirtschaftung und der Verarbeitung des Holzes, nachhal-
tige Bewirtschaftung der verschiedenen Waldfunktionen, sieche Waldgesetz Art. 1).

Der jahrliche Zuwachs der Freiburger Walder betragt etwa 375'000 m3. Die nachhal-
tige Hiebsmenge wurde auf 325'000 m3/Jahr festgelegt. In den letzten 10 Jahren wur-
den durchschnittlich 260'000 m? genutzt, aber die Tendenz ist sinkend. Im Mittelland
hat der Nadelholzvorrat stark abgenommen und in den Voralpen ist seine Nutzung
schwierig. Die Nachfrage nach Laubholz ist steigend, aber sie betrifft ausschliesslich
das Energieholzsegment. Das Ziel der nédchsten Planungsperiode ist eine Erhéhung
der Nutzung und eine Stabilisierung derselben bei 300‘000 mé/Jahr. Die grosste Her-
ausforderung dieses Ziels besteht in einer besseren Verteilung der Nutzung auf die
Voralpen und das Flachland und auf die 6ffentlichen und die privaten Waldbesitzer.

Die Bewirtschaftung der Privatwalder wird dynamisiert.
Die Verwendung von Nutz- und Energieholz wird beglnstigt.

Die fur die Bewirtschaftung notwendige Infrastruktur ist einsatzféhig.

Strategisches Ziel 7

Operationelles Ziel 7.1

Die Bewirtschaftung der 6ffentlichen Walder ist rationell und effizient.

Die seit anfangs 2000 errichteten Betriebseinheiten haben bei der Bewirtschaftung
der &ffentlichen Walder erhebliche Verbesserungen gebracht. Es ist jedoch unum-
ganglich, diese Betriebe laufend an neue Bedingungen anzupassen, wenn notig
auch zu grdsseren Einheiten zu fusionieren.

Es bestehen effiziente Betriebseinheiten fir die Waldbewirtschaftung.



Grundsatz D

Die Qualitat der Waldbestande, des Waldbodens

und des Grundwassers ist sichergestellt

Der Schutz der Bdden und des Grundwassers ist einer der wichtigsten Grundséatze
der schweizerischen Waldbewirtschaftung. Die Vitalitat der Waldbestande ist eine
wichtige Voraussetzung fur das Meistern der heutigen und zukiinftigen Herausfor-
derungen.

Strategisches Ziel 8

Operationelles Ziel 8.1

Operationelles Ziel 8.2

Die Waldbestande sind strukturiert und diversifiziert, damit sie den
klimatischen, umweltbedingten und phytosanitaren Herausforderungen
gewachsen sind.

Die Vorbereitung der Waldbestande auf die erwarteten Verdnderungen von Klima,
Umwelt und Gesundheit bedingt eine bessere Verteilung ihrer Zusammensetzung
und ihrer Struktur. Damit kénnen die Walder besser auf die Herausforderungen der
Klimaextreme (Trockenheit, Starkniederschlage, Orkane), der zuséatzlichen Umwelt-
belastungen (vor allem Stickstoffeintrag) und des Befalls mit neuen Schéadlingen
(Pilze, Viren, Insekten ...) vorbereitet werden.

Die waldbaulichen Ziele werden pro Region oder pro Waldmassiv festgelegt.

Die Bekédmpfung der schadlichen Organismen ist organisiert.

Strategisches Ziel 9

Operationelles Ziel 9.1

Operationelles Ziel 9.2

Operationelles Ziel 9.3

Die Walder werden so bewirtschaftet, dass die Biodiversitit im
heutigen Ausmass erhalten bleibt oder verbessert wird.

Die Biodiversitat hat ausserhalb der Waldflache abgenommen. Innerhalb des
Waldes ist sie in der Regel auf einem hohen Niveau geblieben. Mehrere seltene
Arten konnten ihre Prasenz in den letzten 20 Jahren steigern. Es gibt jedoch auch
geféhrdete Arten, deren Verbreitung innerhalb des Waldes abgenommen hat.

Die dusseren Anspriiche an das naturnahe Okosystem Wald sind sehr hoch. Es
mussen standige Anstrengungen unternommen werden, um die Biodiversitat zu
erhalten oder wo nétig zu verbessern.

Die Grundsétze des naturnahen Waldbaus werden angewendet.

Die wichtigsten Elemente fur den Erhalt der Biodiversitét sind bekannt und werden
beglnstigt.

Die Massnahmen fur die Biodiversitat im Wald werden mit den denjenigen
ausserhalb des Waldes (namentlich Landwirtschaft und Fliessgewéasser) koordiniert.

Strategisches Ziel 10

Operationelles Ziel 10.1
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Bei der Holznutzung wird auf die B6den und das Grundwasser
Riicksicht genommen.

Die forstlichen Béden sind natirlich (nicht oder nur unwesentlich bearbeitet), groéss-
tenteils intakt, aber oftmals empfindlich. Der Grundsatz der naturnahen Waldbewirt-
schaftung verlangt Erntemethoden, die den Boden und das Grundwasser schiitzen.
Eine angepasste Waldbewirtschaftung (siehe strategisches Ziel 4b) kann sogar zu
einer mittelfristigen Verbesserung der Waldbdden flihren.

Die Erntemethoden sind den Waldbdden angepasst.



Grundsatz E

Die forstlichen Akteure und die Bevolkerung ken-

nen die forstlichen Herausforderungen und die
damit verbundenen Tatigkeiten

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Mitwirkungsphase im Rahmen der Erarbei-
tung der kantonalen Waldplanung war die Notwendigkeit eines besseren Informati-
onsaustausches zwischen professionellen Forstleuten, Waldbesitzern, den anderen
Nutzniessern des Waldes und der Bevélkerung im Allgemeinen.

Strategisches Ziel 11

Operationelles Ziel 11.1

Operationelles Ziel 11.2

Operationelles Ziel 11.3

Die Forstfachleute und die Waldbesitzer sind so ausgebildet, bezie-
hungsweise informiert, dass sie den heutigen und zukiinftigen Anforde-
rungen gewachsen sind.

Die Weiterbildung des Forstpersonals ist und bleibt ein prioritédres Anliegen. Was die
Waldbesitzer betrifft, geht es darum, die verschiedenen Besitzergruppen mit den
wichtigen Informationen zu versorgen. Im &ffentlichen Wald kommt es sehr haufig zu
Wechseln der verantwortlichen Personen. Diese sind meistens nicht aus dem Forst-
milieu und haben oftmals nur wenige oder gar keine forstliche Vorkenntnisse. Eine
forstliche Grundausbildung fir diese Leute muss deshalb in regelmassigen Abstan-
den angeboten werden. Bei den Privatwaldbesitzern geht es hauptsachlich darum,
sie mit den wichtigen Informationen zu versorgen. Es ist ndmlich sehr schwierig, sie
direkt zu erreichen, weil es im Kanton etwa 11°000 Privatwaldbesitzer gibt.

Die Ausbildung der Forstfachleute entspricht den Anspriichen der neuen Techniken
und Grundsatze.

Die Vertreter der 6ffentlichen Walder sind Uber die Waldbewirtschaftung informiert.

Die Privatwaldbesitzer haben einen einfachen Zugang zu den Informationen.

Strategisches Ziel 12

Operationelles Ziel 121

Operationelles Ziel 12.2

Die Bevélkerung ist Uiber die wichtigsten Herausforderungen der
Waldbewirtschaftung informiert und versteht die getroffenen
Massnahmen.

Dieses Informationsbedurfnis kristallisierte sich sehr stark aus den Resultaten des
Mitwirkungsverfahrens heraus. Es geht hier nicht nur um das Vermitteln von einigen
Informationen, sondern um das Einflhren einer umfassenden Informationspolitik.

Es besteht eine umfassende Informationspolitik Gber den Wald.

Am Schluss der obligatorischen Schule verfligen die Schiler Uber Grundkenntnisse
bezlglich dem Wald und seiner Bewirtschaftung.
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5. Umsetzung, Finanzierung und Erfolgskontrolle

5.1 Die Rolle der Waldbesitzer

12

Die Bereitschaft der Waldbesitzer ihren Wald zu bewirtschaften ist fir
die Umsetzung der unterschiedlichen &ffentlichen Ziele entscheidend.
Die Rahmenbedingungen der forstlichen Bewirtschaftung (legale,
strukturelle und finanzielle) missen dazu beitragen, das Interesse der
Waldbesitzer an der Bewirtschaftung aufrecht zu erhalten.

Die Waldbesitzer kénnen in zwei Kategorien eingeteilt werden:

> Offentliche Waldbesitzer (Staat, Gemeinden, Burgergemeinden,
Pfarreien, Bund...). Sie sind im Kanton Freiburg in Bewirtschaf-
tungseinheiten zusammengeschlossen, zum grossen Teil als Forst-
korporationen (Stand Januar 2016: 25 Bewirtschaftungseinheiten).

> Ca. 11‘000 private Waldbesitzer

Die Aufgaben und Pflichten sind fir diese zwei Kategorien nicht
durchgehend dieselben, missen doch die 6ffentlichen Waldbesitzer
sich zu Bewirtschaftungseinheiten zusammenschliessen und tber
einen Betriebsplan fur die Bewirtschaftung verfigen.

Bei der Finanzierung der Aufgaben und Funktionen im 6ffentlichen
Interesse unterscheiden wir zwischen den indirekten Kosten (Ertrags-
verluste und verteuerte Bewirtschaftung) wegen der Berlcksichtigung
der verschiedenen Waldfunktionen und den direkten Kosten fir eine
Waldfunktion. Die indirekten Kosten werden durch alle Waldbesitzer
getragen. Sie erhalten daflr normalerweise keine Entschadigung, weil
sie sich aus der Umsetzung der Bestimmungen der Waldgesetzgebung
ergeben. Bei den direkten Kosten sind die 6ffentlichen Waldbesitzer
eher bereit, zum Wohle der Gesellschaft finanzielle Verluste in Kauf zu
nehmen. Kommunale Behérden akzeptieren in der Regel Zusatzkos-
ten, wenn sie damit den Burgern Wohlfahrtsleistungen des Waldes zur
Verfligung stellen kénnen.



5.2 Massnahmenblatter

56.3.Finanzieller Beitrag
des Staates

5.4. Hilfsmittel fiir die Umsetzung

Fir jedes operationelle Ziel wird in einem eigenen Massnahmenblatt
die vorgesehene Umsetzung detailliert beschrieben. Bei den einzelnen
Massnahmen handelt es sich um Konkretisierungen des Mitwirkungs-
prozesses und der darauf folgenden Vernehmlassung. Die meisten vor-
geschlagenen und von den Gruppen als gut befundenen Massnahmen
konnten weiterverfolgt werden. Einige mussten gestrichen werden, weil
sie nicht in den Kontext einer kantonalen Waldrichtplanung passten
oder nicht den formulierten Zielen entsprachen. Die Auswahl der ver-
bleibenden Massnahmen wurde durch die Pilotgruppe getroffen.

Auf einigen Massnahmenblattern gibt es eine Unterscheidung zwischen
prioritdren und ergdnzenden Massnahmen. Prioritdre Massnahmen sol-
len unter allen Umstanden im Rahmen der Umsetzung des Waldricht-
planes realisiert werden, wéhrend die Durchfiihrung der ergédnzenden
Massnahmen von der Verflgbarkeit finanzieller Mittel abhangt.

Bei mehreren Massnahmen ist eine finanzielle Beteiligung des Staates
vorgesehen, in einigen wird sogar eine Erhdhung der Staatsbeitrdge vor-
geschlagen. Dabei gilt es zu beachten, dass jede finanzielle Beteiligung
des Staates den Regeln der Finanzplanung und des Budgets unterliegt.
Bei der vorliegenden Waldrichtplanung handelt es sich um eine strategi-
sche Planung, welche dem Staat keine obligatorischen finanziellen Ver-
pflichtungen auferlegen kann. Bei mehreren Massnahmen wird zudem
eine Diversifizierung der Finanzierung vorgeschlagen, zum Beispiel
durch Kostenbeteiligung der direkten Nutzniesser, durch Bildung von
Fonds, durch Stiftungen, Interessengemeinschaften oder Sponsoren.

Fur die Umsetzung der Ziele und Massnahmen dieser Waldrichtpla-
nung sind hauptséchlich folgende Instrumente vorgesehen:

> Betriebsplan (pro Bewirtschaftungseinheit): Dieses Dokument
wird eine erhéhte Bedeutung erhalten. Es soll die kantonalen Ziele
mit den BedUrfnissen des Waldeigentliimers verknipfen. Es handelt
sich um eine Art Vertrag zwischen dem Staat und dem Waldeigen-
tlimer, der sicherstellt, dass sowohl die 6ffentlichen Interessen als
auch diejenigen des Waldbesitzers berticksichtigt werden. Dazu
wird eine detaillierte Analyse der Waldfunktionen und ein Waldbau-
und Ruckekonzept verlangt. Die waldbauliche Planung wird diese
Analysen zusammenfassen und das zentrale Element des Betriebs-
planes bleiben. Eine Finanzplanung wird zwar nicht vorgeschrieben
werden, aber sehr empfohlen.

> Projekte, Eingriffsprogramme: Die Projekte und Eingriffspro-
gramme sind neben dem Betriebsplan das zweite Element fur
die Umsetzung der Ziele. Es handelt sich um zeitlich und fachlich
begrenzte vertragliche Leistungen, welche zwischen dem Staat und
dem Waldbesitzer vereinbart werden.
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5.5 Finanzierungsinstrumente
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Gegenwartig reichen die Einklinfte der Holzverk&ufe nicht mehr aus,
um den Waldunterhalt zu finanzieren. Verschiedene Finanzhilfen des
Bundes und/oder des Kantons helfen, die Defizite der Waldbesitzer zu
vermindern. Es handelt sich hauptsachlich um die folgenden Subven-
tionstatbestande (siehe auch Kap. 5.7) im 6ffentlichen Interesse:

> Schutz gegen Naturgefahren

> Biodiversitat und Waldschutz

> Erholungsnutzung

Die verschiedenen Leistungen des Waldes neben der Holzproduktion
(CO,-Speicher, Klimaregulierung, Grundwasserschutz etc.) generieren
dem Waldbesitzer keine Einklnfte und ihre Kosten sind hautséchlich
in der Holzproduktionsfunktion inbegriffen.

Fir die Umsetzung dieser Waldrichtplanung muss eine Analyse der
moglichen Finanzierungsmodelle fir die verschiedenen Leistungen
des Waldes durchgefuhrt werden. Diese Analyse umfasst die folgen-
den Etappen:

> Erfassen der Zusatzleistungen, welche von den Waldbesitzern
verlangt werden (Erfassen der Nachfrage),

> Suchen der bereits existierenden und der méglichen
Finanzierungsmdglichkeiten (Aufzeigen der Finanzierung).

Eine Weiterentwicklung des Finanzierungssystems (Subventionen
und Beteiligungen Dritter) unter vermehrter Berlcksichtigung der
erbrachten Leistung wére angebracht.

Eine Idee wére beispielsweise, diese Unterstitzungsmassnahmen

in einen Globalvertrag pro Bewirtschaftungseinheit einzubinden und
Indikatoren fur den Zielerreichungsgrad festzulegen. Einzelheiten

und Varianten eines solchen zukiinftigen Finanzierungssystems
muissen noch vertieft abgeklart werden (siehe Massnahme Nr. 5.12).
Andererseits muss auch versucht werden, neue Finanzierungsquellen
zu finden oder zu entwickeln. Insbesondere sollten sich auch die
Nutzniesser (Waldbenutzer, Interessengruppen) an den entstehenden
Kosten beteiligen.



Schema der Leistungen und derer Finanzierung

Waldleistungen

Kosten
Finanzierung
Nutzniesser
Zusatzleistung

Vorgeschriebene
Leistungen oder Anreize

Holzproduktion
Schutz (Naturgefahren)
Biodiversitat
Erholung
Trinkwasser

Klima

CO,-Speicher

Grundangebot
Einhaltung der Wa Id beSitzer

gesetzlichen
Grundlagen

Naturnaher Waldbau

Multifunktionalitat

> Die Leistungen sind langfristig nur sichergestellt, wenn deren Finanzierung vorliegt.

> Die horizontale Trennlinie zeigt die Grenze zwischen dem Grundangebot (Einhaltung des gesetzlichen Rahmens)
und dem Zusatzangebot an. Das Grundangebot muss durch den Holzverkauf und durch Eigenleistungen des
Waldbesitzers finanziert werden, wahrend fiir die Zusatzleistung eine externe Finanzierung — Offentlichkeit oder
andere Interessengruppen — unabdingbar ist.

5.6 Organe und Kontrolle
der Umsetzung

Um die Umsetzung der Massnahmen dieser Planung zu begleiten, soll
die Pilotgruppe flr die Erarbeitung der kantonalen Waldrichtplanung
durch eine vom Staatsrat ernannte Kommission ersetzt werden. Diese
Kommission wird beurteilen, in welchem Ausmass die festgelegten
Ziele erreicht werden. Zu gegebener Zeit wird sie auch die Einleitung
der Revision der Waldrichtplanung beantragen.

Neben den auf den Massnahmenblattern aufgefiihrten Elementen
werden auch die periodisch aktualisierten Indikatoren im Rahmen der
Berichterstattung Gber die nachhaltige Waldbewirtschaftung wertvolle
Informationen Uber den Zielerreichungsgrad liefern (siehe operationel-
les Ziel Nr. 3.1).

15



Amt fiir Wald, Wild und Fischerei WaldA
Route du Mont Carmel 1, Postfach 155, 1762 Givisiez

T +41 26 305 23 43, F +41 26 305 23 36

www.fr.ch/sff

Herbst 2015



	1.	Umfang und Gültigkeit
	2.	Wichtigste Herausforderungen für die forstliche Nachhaltigkeit
	3.	Mitwirkungsverfahren
	4.	Generelle Grundsätze, strategische und operative Ziele
	Grundsatz A
	Die Waldfläche bleibt in ihrer Fläche und in ihrer Verteilung erhalten
	Grundsatz B

	Die Waldbewirtschaftung berücksichtigt die Grundsätze der Nachhaltigkeit und der Multifunktionalität
	Grundsatz C

	Die Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige Forstwirtschaft sind vorhanden
	Grundsatz D

	Die Qualität der Waldbestände, des Waldbodens und des Grundwassers ist sichergestellt
	Grundsatz E

	Die forstlichen Akteure und die Bevölkerung kennen die forstlichen Herausforderungen und die damit verbundenen Tätigkeiten

	5.	Umsetzung, Finanzierung und Erfolgskontrolle
	5.1	Die Rolle der Waldbesitzer
	5.2	Massnahmenblätter
	5.3.	Finanzieller Beitrag des Staates
	5.4.	Hilfsmittel für die Umsetzung
	5.5	Finanzierungsinstrumente
	5.6	Organe und Kontrolle der Umsetzung




